
.. _ ........ ,." ....... ~ ...... --,---~._-_._"--.......... _-,.~-~,,_ ...... _"'-.... _-----

A n t r. a 9 
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der Abgeordneten Dr. Hesele, Dr. Gradenegger 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Richterdienstgesetz 

geändert wird (Richterdieootgesetz-Novelle 1978) 

Der Nationalrat wolle beschliessen: 

Bundesgesetz vom ...•••.••.•.•..•.•• 

mit dem das Richterdienstgesetz geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

bas Richterdlenstgesetz, BGB1.Nr~ 305/1961, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGB1.Nro 381/1977, wird 
wie folgt geändert: 

'-

1: Der·im Richterdienstgesetz vorkommende Begriff 
"Dienstpo~ten" wird durch den Begriff "Planstelle" ersetzt. 

2. Der zweite Satz des § 17 erhält folgende Fassung: 

"Zu Prüfungskommissären sind der Präsident 'md der 
Vizepräsident des Oberlandesgerichtes und eine angemessene 
Anzahl von Richtern t Staatsanwälten, Rechtsanwälten und, 
falls sich am Sitze des Oberlandesgerichtes eine Universität 
befindet t auch ordentliche und 8ußerordentlj.c;he Professoren 
der rechtswissenschaftlichen Fakultäts die fUr die im §16 
Abs. 4 Z. 1 bis 4 angefUhrten Fächer ernannt sind und sich 
zur Vornahme von RichteramtsprUfungen bereit erklären, zu be
stellen. 
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3. Der Abs. 2 des § 26 erhält: f.olgende Fassung: 

fl (2) Die ordentlichen Professoren der rechtswissen
schaftlichen Fakultät einer inländischen Universität. die 
für die im § 16 Abs. b. Z. 1 bis 4 angeführten Fächer ernar..r.t 
sind, kör..nen auch ob..ne die Erfordernisse ~1ach Abs. 1 zu 
~ichtern ernannt werden." 

4. § 65 hat zu lauten: 
.. ~------_. 

~_. - - _. __ . __ .•.. __ ' .• __ . _0"_' .,. 

ClStandesgruppen und Amtstitel 

§ 65." (1) Der Richterstand ist in Standesgruppen einge
~eilt, denen die in der nachstehenden Ubersicht ersichtlichen 
Planstellen und Amtstitel zugehören: 

--------------------------------------- .------------------.------.--------------
Planstelle 

------------------------------------------
Richter des Bezirksgerichtes 

,Amtstitel stGr. 

Bezirksrichter 1 ----- .----------,.-----------------~ndes~~2.:~tsr,_a_.;.._,, _________ , 2 

3 Oberlandesgerichtsrat 
4 

-----------------------------------------------------~-------

Vorsteper des Bezirksgerichtes 

Vorsteher des Bezirksgerichtes mit 
drei oder mehr systemisierten Plan
stellen fUr Richter,Vorsteher des 
Bezirksgerichtes,dessen Sprengel mit 
dem Sprengel der Bezirkshauptmann
schaft libereinstimmt, un~ Vorsteher 
des Exekutionsgerichtes Wien 

Landesgerichtsra,t 2 ----------------.. ----------
9berlandesgerichtsrat 

Landesgerichtsrat 

Oberlandesgerichtsrat 

3 
1;-

2 
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- J ------------------>-------,--------------
Landesgerichtsrat 2 Rat des Landes-, Handels-, Kreisge

richtes und Rat des Jugendge
rJchtshofes 

._--- ._---------.-

Senatsvorsitzender des Landes-, 
Uandels-, Kreisgerichtes und Senats
vorsitzender des JugendgErichtshofes 

Oberlandesgerichtsrat 

Oberlandesgerichtsrat 

'-------'------------------.-------------_._----_.----------------------------.--------. Vizepräsident des Landes-, Handels-? Kreisgerichtes und Viz~präsident 
des Jug~ndeerichtshofes 

4 
-----------------___________ ~_G ________ _ ,---_.--..--
präsident des Landes-, Handels-, 
Kreisgerichtes und Präsident des 
Jugendgerichtshofes 

Richter beim Oberlandesgericht fUr 
den Sprengel des Oberlandesge
richtes 

Präsident des Landesgerichtes 
Präsident des Handelsgerichtes 
Präsident des Kreisgerichtes 
Präsident des ,Jugendgerichtsho.fes 

Bezirksrichter 

'------.-------------------------------------,-----_.--------------Präsidialsekretär des Oberlandes
gerichtes 

._----_. ---- -
Oberlandesgerichtsrat 

.-.--_____ • ____ 'O<~ 

----_._--~ _ ... _-
Rat des Oberlandesgerichtes 

Senatsvorsitzender des Oberlandes
gerichtes 

Senatsrat des Oberlandesgerichtes 

Senatsp räsident des Ober·· 
landesl?erichtes 

Vizepräsident des Oberlandesgerichtes 

5 

6b 

1 

3 

l~ 

5b 

5 - 6b 

5 - 6b 
,-------------_._---------------

Präsident des Oberlar:desgerichtes 7 

1,an.1esgerichtsrat 2 Richter im Evidenzbüro des 
Obersten Gerichtshofes ------.-----------------------_._---.. ----.----------.---

Oberlandesgerichtsrat 3 

--,----------- ---------~------._---------------_.-----------..... -----.------
Rat des Obersten Gerichtshofes 

Senatsvorsitzender des Obersten 
Gerichtshofes 

Hofrat des Obersten Gerichts
hofes 

Senatspräsident des Obersten 
Gerichtshofes ----------------_._----

Vizepräsident des Obersten Gerichtshofes 

5 

6 

7 
~-------_._---------_._---- -------_._--

PrHsident des Obersten Gerichtshofes 8 
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(2) FUr Einzelrichter an den Gerichtshöfen erster 
Instanz sind Planstellen eines Rates oder eines Senatsvor
sitzenden dieser Gerichtshöfe bestimmt. 

(3) Die Zahl der Richter beim Oberlandesgericht 
fUr den Sprengel des Oberlandesgerichtes in der 1. Standesgruppe 
darf 30 v.H. der auf Grund des Stellenplanes für die Bezirks
gerichte außerhalb des Sitzes eines Gerichtshofes festge
setzten Planstellen fUr Richter im Sprengel des Oberlandesge-

. richtes, ausschlfußlich der Planstellen für Vorsteher der Be
zirksgerichte t nicht überschreiten." 

5. , Der Ab39 2 des § 8 l t erhält folgende Fassung: 

U(2) Bei Berechnung' der einjährigen Dauer einer durch 
Kranl<hei t verursachten Abwesenheit vom Dlenst ist eine 
dazwischenliegende , im Urlaubsverhältnis zugebrachte Zeit 

nicht als Unterbrechung anzusehen. Eine dazwischenliegende 
al::tive Dienstleistung ist nur dann als Unterbrechung anzu
sehen, wenn sie mindestens die halbe Dauer der unmittelbar 
vorhergegangenen durch Krankheit verursachten Abwesenheit vom 
Dienst erreicht. In diesem Fall ist das Jahr erst vom Ende 
dieser Dienstleistung anzurechnen. Bei einer dazwischen-

liegenden Dienstleistung von kürzerer Da~er sind bei Be
reclmung der einjtihrigen Krankheitsdauer die einzelnen 
Krankhei tszei<ten zusammenzurechnen. 11 

6. § 150 erhält folgende Fassung: 

"11inderung der Bezüge für die Dauer der SU3pendierung 

§ 150. Durch Beschluß des Disziplinargerichtes k6nnen 
die B6zUge des Richters mit Ausnahme der Haushaltszulage 
fUr die De.uer der Suspendieri.ll1g bis auf zwei Drittel gemindert 
werden" 11 

, 

" 
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Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1978 in Kraft. 

Artikel III 

I1it der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bun
desminister .f.ür Justiz betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag 

unter Verzicht auf die erste Lesung dem V~rfassungs-

Aus sch.uss l~uzuwe.i sen. 
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Er Hi.u teru nf~en 

Der vorliegende Gesetzentwurf bezweckt die Anpassung 

einzelner Vorschriften des Richterdienstgesetzes an andere 

gesetzliche Vorschriftcn p die inzwischen geändert oder neu 

el'lassen worden sind, insbesondere des Beamten-Dienstrechts

gesetzes, BGBIGNr c 329/1977 G Weiters w~rdi der bereits zum 

Teil durchgefGhrten und zum Teil noch durchzuführenden Re

organisation der Bezirksgerichte durch Zusamn~nlegung von 

Bezirksgerichten zu größeren und leistungsftihigeren Be

zirksgerichten am Si tz der Bezirl~shau ptmannschaft im Inter

esse der Verbesserung der Qualität der Rechtspflege Rech

nung getragen, indem für die Versteher solcher Bezirksge

richte eirie Aufstiegsn~glichkeit in die Standesgruppe ~ b 

geschaffen.wurde. Dadurch sollen tüchtige Vorsteher für ~ie 

betreffenden Bezirksgerichte .gewonnen und im Interesse der 

Kontinuität der Rechtspflege auch erhalten werden. 

'Zu Art. I Z~ 1: 

Der im Richterdienstgesetz vorkommende Begriff "Dienst
postent! wird in Angleichung an das BDG durch den Begriff 
"Planstelle!! ersetzt. Der Begriff "PlanstelleIl im Sinne 
des § 2BDG ist offenbar haushaltsrechtlicher Natur und 
läßt als ~infach-gesetzliche Regelung eirie Auslegung des 
verfassungsrechtlichen Begriffes der ',1Stelle" im Süme der 

Art. 86 Abs. 2 und 88 Abs& 2 B-VG, der auch ein funktionelles 
und - wegen der Unversetzbarkeit der Richter - örtliches 
·Element enthält, nicht zu~ 

Zu Art. I Z. 2: 

§ 17 zweiter Satz: 
Durch die Neufassung ,,,ird auf das Bundesgesetz vom 

2. März 1978 tiber das Studium der Rechtswissenschaften, 
BGBl.Nr. 1/40, und das Unl.versi tUts-Orga::1isationsgesetz, 
BGB1.Nr. 258/1975, Bedacht genommen. 

-.... ,. 
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Zu Art. I Z. 3! 

§ 2'6 Abs.2: 

,Durch die Neufassung i"ird auf das Bundesgesetz vom . 
2~ März 1978 über das Studium der Rechtswissenschaften, 
BGBl.Nr. 1l~O, und das Uni versi täts-Organisationsgesetz, 
BGB1.Nr. 258/1975, Bedacht genommen. 

Zu Art. I Z. 4: 

§ 65: 
FUr Vorsteher von Bezirksgerichten mit drei oder mehr 

systemisierten Planstellen für Richter und für Vorsteher 
von Bezirksgerichten: deren Sprengel mit dem Sprengel der 
Bezirkshauptmannschaft übereinstimmt, soll eine Aufstiegs

möglichkeit in die Sta,ndesgruppe 5b geschaffen "lerden. Dadurch 

soll der Reorga.nisation der Bezirksgerichte durch Zusammen
legung von Bezirltsgerichten Rechnung getragen und dem 
größeren Bezirksgericht oder dem mit der Bezirkshauptmann

schaft sprengelgleichen Bezirksgericht.ein tüchtiger Vor
steher gewonnen und er'halten werden. 

Die übrigen Änderungen betre.ffen eine Anpassung an die 

derzeitige Diktion. 

, Zu Art~ I Z. 5':' 

§ 84 Abs .. 2: 

Diese Vorschrift ersetzt die durch die Urlaubsregelung 
.getenstandslos gewordene bisherige Vorschrift des § 84 Abs. 2 
und entspricht: § 76 Aba .. 2 der Dienstpragmatik in der Fassung 
des § 131 Z~ 1 BDG. 

Zu Art .. I Z. '6: 

§ '150: 

Das ~ior·i;. ;;Famil ienzl.).lage:: W.L..J.·J. irl Anpassung an § 4 des 

Gehaltsgesetzes 1956 durch das Wort nHaushaltszulage" er-
setzt. 

.-..... 
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F i n a n z i eIl e Aus wir k u n gen 

. 
Der mit einem Bundesgesetz nach vorliegendem Ent\'rurf 

verbundene finanzielle Mehraufwand ist äußerst gering und 
wird für die zweite Hälfte des Jahres 1978 hBchstens 
S 200.000 betragen. Für diesen Be~rag ist Bedec.kung vorhanden. 
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